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Regeste

Regeste Art. 58 Abs. 1 ZPO; Art. 83 Abs. 2 SchKG; Dispositionsmaxime; Streitgegenstand
des Aberkennungsverfahrens. Die Dispositionsmaxime wird verletzt, wenn das Gericht
seinen Entscheid auf einen Lebenssachverhalt stützt, der ausserhalb des Streitgegenstands
liegt. Streitgegenstand des Aberkennungsverfahrens bildet der Bestand und die Fälligkeit
der in Betreibung gesetzten Forderung zum Zeitpunkt der Einleitung der Betreibung.
Zwischen der in Betreibung gesetzten und der im Aberkennungsverfahren geltend
gemachten Forderung muss Identität vorliegen. Der Streitgegenstand des
Betreibungsverfahrens wird durch den Zahlungsbefehl fixiert. Die Angabe des
Rechtsgrunds im Zahlungsbefehl führt aber nicht zu einer Beschränkung des
Streitgegenstands der Betreibung auf den genannten Rechtsgrund. Verletzung der
Dispositionsmaxime im konkreten Einzelfall verneint (E. 4).

Erwägungen

E. 4
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Dispositionsmaxime.

E. 4.1
Im Einzelnen macht sie geltend, die Vorinstanz habe Art. 58 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 83 Abs.
2 SchKG verletzt, indem sie der Beschwerdegegnerin von Amtes wegen einen
bereicherungsrechtlichen Anspruch gestützt auf Art. 26 Abs. 4 lit. b BewG zugesprochen
habe, ohne dass dies von einer Partei beantragt worden sei. Der Streitgegenstand des
Aberkennungsverfahrens beschränke sich auf die in Betreibung gesetzte Forderung. Die
Vorinstanz habe daher nur den Bestand der von der Beschwerdegegnerin in Betreibung
gesetzten Darlehensforderung zu beurteilen gehabt. Die Beschwerdegegnerin habe in ihrem
Betreibungsbegehren als Forderungsgrund "Solde du prêt du 23.10.2015" angegeben und
gestützt darauf "intérêts conventionnels" verlangt. Sie habe somit einen Darlehensanspruch
im Sinne von Art. 312 OR geltend gemacht und sich ausdrücklich auf die Geltendmachung
eines Anspruchs dieser Kategorie beschränkt. Dementsprechend könne das Gericht nicht
von Amtes wegen einen Anspruch aus einer anderen Schuldkategorie zusprechen.

E. 4.2
Die in Art. 58 Abs. 1 ZPO verankerte Dispositionsmaxime bedeutet, dass die Parteien über
den Streitgegenstand bestimmen (Urteile 5A_592/2018 vom 13. Februar 2019 E. 2.1;
4A_307/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 2.4; 4A_572/2010 vom 20. Dezember 2010 E.
4.2). Daraus folgt, dass das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen
darf, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Urteile
5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 8.3; 5A_249/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 4.2).
Dabei ist das Gericht nicht nur an das Rechtsbegehren, sondern BGE 149 III 268 S. 272



auch an den zugrunde liegenden Lebenssachverhalt gebunden, da dieser zusammen mit dem
Rechtsbegehren den Streitgegenstand bildet (SUTTER-SOMM/SEILER, in: Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 10 zu Art. 58 ZPO ; vgl. BGE 144 III 452 E. 2.3.2; BGE 142 III
210 E. 2.1; BGE 139 III 126 E. 3.2.3). Dementsprechend setzt die klagende Partei mit ihren
Rechtsbegehren und dem geltend gemachten Lebenssachverhalt die Grenzen, innerhalb
derer sich das Gericht bei seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf (vgl. zit. Urteil
5A_88/2020 E. 8.3). Aus dem Grundsatz von "iura novit curia" ( Art. 57 ZPO ) folgt
jedoch, dass das Gericht den von einer Partei geltend gemachten Streitgegenstand nach
allen möglichen rechtlichen Entstehungsgründen zu beurteilen und sich daher auch mit
einem von den Parteien nicht vertretenen Rechtsstandpunkt zu befassen hat (Urteil 5A_696/
2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2; vgl. auch BGE 107 II 134 E. 4). Nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichts liegt deshalb keine Verletzung des Grundsatzes "ne eat iudex ultra
petita partium" vor, wenn das Gericht den geltend gemachten Anspruch in rechtlicher
Hinsicht ganz oder teilweise abweichend vom Parteivorbringen beurteilt, sofern dies durch
den Streitgegenstand gedeckt ist ( BGE 120 II 172 E. 3a; zit. Urteil 4A_572/2010 E. 4.2).

E. 4.3
Eine Verletzung der Dispositionsmaxime liegt vor, wenn das Gericht seinen Entscheid auf
einen Lebenssachverhalt stützt, der ausserhalb des Streitgegenstandes liegt
(SUTTER-SOMM/SEILER, a.a.O., N. 10 zu Art. 58 ZPO ; vgl. auch zit. Urteil
5A_696/2019 E. 3.1.2; DANIEL GLASL, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO],
Kommentar, Bd. I, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 20 zu Art. 58 ZPO
; MARTIN SARBACH, in: ZPO, Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 58 ZPO ). Fraglich ist, ob
die Vorinstanz mit der Annahme eines Rückforderungsanspruchs nach Art. 26 Abs. 4 lit. b
BewG zugunsten der Beschwerdegegnerin über den Streitgegenstand des
Aberkennungsverfahrens hinausgegangen ist und damit die Dispositionsmaxime verletzt
hat.

E. 4.3.1
Die Aberkennungsklage nach Art. 83 Abs. 2 SchKG weist insofern eine Besonderheit auf,
als sie ausschliesslich auf die Aberkennung der in Betreibung gesetzten Forderung gerichtet
ist. Bei BGE 149 III 268 S. 273 der Aberkennungsklage handelt es sich somit um eine
materiellrechtliche negative Feststellungsklage, mit der die Feststellung der Nichtexistenz
der betriebenen Forderung, nicht aber die Aufhebung der provisorischen Rechtsöffnung
verlangt werden kann ( BGE 128 III 44 E. 4a). Der Streitgegenstand des
Aberkennungsverfahrens ist daher nicht die Fortsetzung der Vollstreckung als solche,
sondern der Bestand und die Fälligkeit der Betreibungsforderung zum Zeitpunkt der
Einleitung der Betreibung (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 4. Aufl. 1997, N. 12 zu Art. 83 SchKG ; vgl. auch
BGE 134 III 656 E. 5.3.1; BGE 128 III 44 E. 4b).

E. 4.3.2
Im Aberkennungsverfahren muss der Gläubiger dieselbe Forderung beweisen, die er im
Betreibungsbegehren bezeichnet hat (DANIEL STAEHELIN, in: Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 54 zu Art. 83
SchKG ; STÉPHANE ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 50 zu Art. 83



SchKG ; ERIC MUSTER, La reconnaissance de dette abstraite, 2004, S. 220). Die
Aberkennungsklage ist somit gutzuheissen, wenn die im Aberkennungsprozess scheinbar
aufrecht erhaltene Forderung in Wirklichkeit neu geltend gemacht worden und nicht mit der
in Betreibung gesetzten Forderung identisch ist. Massgebend ist allerdings nicht, dass der
Gläubiger seine Forderung im Prozess auf einen anderen Rechtsgrund als im
Betreibungsbegehren stützt oder sich auf eine andere Schuldurkunde als im Zahlungsbefehl
beruft, sondern dass es sich um eine andere Forderung handelt als diejenige, die in
Betreibung gesetzt wurde ( BGE 57 II 324 E. 1; 78 II 157 E. 2c; MUSTER, a.a.O., S. 220;
PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Bd. I, 1999, N. 78 zu Art. 83 SchKG ;
JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 12 zu Art. 83 SchKG ). Der
Streitgegenstand des Aberkennungsverfahrens ist mithin insofern beschränkt, als zwischen
der im Betreibungsverfahren und der im Aberkennungsverfahren vom Gläubiger geltend
gemachten bzw. vom Gericht zuerkannten Forderung eine Identität vorliegen muss
(JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 12 zu Art. 83 SchKG ; vgl. BGE 57
II 324 E. 1; 78 II 157 E. 2c; STAEHELIN, a.a.O., N. 54 zu Art. 83 SchKG ; MUSTER,
a.a.O., S. 220; GILLIÉRON, a.a.O., N. 78 zu Art. 83 SchKG ).

E. 4.3.3
Im Betreibungsverfahren wird der Streitgegenstand durch den Zahlungsbefehl fixiert
(WÜTHRICH/SCHOCH, in: Basler Kommentar, BGE 149 III 268 S. 274 Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 69 SchKG ;
MALACRIDA/ROESLER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 69
SchKG ; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, a.a.O., N. 2 zu Art. 69 SchKG ; vgl.
MIGUEL SOGO, Streitgegenstand und Parteiautonomie im Zivilprozess und
Betreibungsverfahren, in: Festschrift für Anton K. Schnyder, 2018, S. 349). Der
Zahlungsbefehl wird gestützt auf das Betreibungsbegehren erlassen ( Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1
SchKG ), in welchem die betreibende Partei unter anderem die Forderungsurkunde oder den
Forderungsgrund anzugeben hat ( Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG ). Die Angabe der
Forderungsurkunde bzw. des Forderungsgrundes dient in erster Linie der Orientierung der
betriebenen Person ( BGE 142 III 210 E. 4.1; BGE 121 III 18 E. 2a). Der Forderungsgrund
soll zusammen mit dem übrigen Inhalt des Zahlungsbefehls der betriebenen Person
Aufschluss über den Anlass der Betreibung geben ( BGE 121 III 18 E. 2a). Das
Betreibungsbegehren richtet sich definitionsgemäss auf die Leistung einer Geldzahlung,
weshalb die Angabe des Forderungsgrunds nicht als Bestandteil des Rechtsbegehrens,
sondern als dessen Begründung anzusehen ist (SOGO, a.a.O., S. 349). Die Angabe des
Forderungsgrunds dient vor allem der Individualisierung der in Betreibung gesetzten
Forderung, wodurch der Betriebene davon Kenntnis erlangt, für welche Forderung er
betrieben wird. Entsprechend genügt auch jegliche Bezeichnung des Forderungsgrunds, die
es dem Betriebenen erlaubt, gemeinsam mit den übrigen Angaben des Zahlungsbefehls die
Natur der in Betreibung gesetzten Forderung zu erkennen ( BGE 141 III 173 E. 2.2.2). Ist
daher für den Betriebenen der Grund der Forderung aus seinem Gesamtzusammenhang
erkennbar, genügt es, wenn der Forderungsgrund nur knapp umschrieben wird ( BGE 121
III 18 E. 2b).

E. 4.3.4
Aus der alleinigen Angabe des Rechtsgrundes im Betreibungsbegehren bzw. im
Zahlungsbefehl kann daher nicht geschlossen werden, dass sich die Betreibung auf diesen



Rechtsgrund beschränkt. Die Angabe dient grundsätzlich nur der vereinfachten
Umschreibung des Sachverhalts, aus dem die Forderung hergeleitet wird. Selbst wenn daher
im Zahlungsbefehl ein vertraglicher Anspruch genannt wird, dürfen Ansprüche nicht
ausgeschlossen werden, die sich bereicherungsrechtlich, quasi-vertraglich oder deliktisch
begründen lassen (SOGO, a.a.O., S. 350). Dies ist auch im Hinblick auf die
Orientierungsfunktion des Zahlungsbefehls gerechtfertigt. Solange für den Betriebenen
erkennbar bleibt, um welche Forderung es sich handelt, BGE 149 III 268 S. 275 sollte es
keine Rolle spielen, ob diese gestützt auf den im Betreibungsbegehren angegebenen oder
auf einen anderen Rechtsgrund zugesprochen wird. Denn dies ändert nichts daran, dass der
Betriebene aufgrund der Kenntnis der Forderung die Möglichkeit hatte, spätestens im
Rahmen des Aberkennungsverfahrens sämtliche Einwände gegen die in Betreibung gesetzte
Forderung geltend zu machen. Es wäre mithin ein übertriebener und durch kein
schutzwürdiges Interesse des Schuldners gedeckter Formalismus, wenn die Durchsetzung
des materiellen Anspruchs wegen der ungenauen Angabe des Forderungsgrundes im
Betreibungsbegehren scheitern würde, obwohl der Identitätsbeweis geleistet ist und auch
der Schuldner nicht zweifeln kann, welcher Anspruch gemeint ist (vgl. BGE 57 II 324 E. 1).

E. 4.3.5
Die Prüfungsbefugnis der Vorinstanz beschränkte sich auf die Feststellung des
Nichtbestehens der von der Beschwerdegegnerin in Betreibung gesetzten Forderungen . Die
Vorinstanz hätte folglich die Aberkennungsklage gutheissen müssen, wenn sich die
Beschwerdegegnerin auf eine andere als die in Betreibung gesetzte Forderung berufen hätte
und somit keine Identität zwischen der in Betreibung gesetzten und der im
Aberkennungsverfahren geltend gemachten Forderung bestanden hätte ( BGE 57 II 324 E.
1).

E. 4.3.6
Im entsprechenden Zahlungsbefehl wurde der Restbetrag des Darlehens vom 23. Oktober
2015 von Fr. 1'234'592.90 zuzüglich Verzugszins seit 31. Oktober 2017 gefordert. Zudem
wurden Vertragszinsen von 2.9 % zuzüglich Verzugszins seit 1. Februar 2019 geltend
gemacht. Demzufolge wurde die Beschwerdeführerin im Zahlungsbefehl darüber orientiert,
dass die Beschwerdegegnerin den gewährten Darlehensbetrag zurückforderte. Aus den
genannten Gründen (vgl. E. 4.3.1 ff. hiervor) kann aus diesen Angaben allerdings nicht
geschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin ausschliesslich einen vertraglichen
Anspruch geltend machte. Vielmehr sind die Angaben als Umschreibung der Umstände zu
verstehen, aus denen die Forderung hergeleitet wird. Entsprechend umfassen die Angaben
auch die Umstände, die zur Nichtigkeit des fraglichen Darlehensvertrages führten. Dies
umso mehr, als der Beschwerdeführerin die Nichtigkeit des Vertrages bekannt war, machte
sie doch diese selbst geltend. In der Annahme eines weitverstandenen Lebenssachverhalts
durch die Vorinstanz kann daher keine Verletzung der Orientierungsfunktion des
Zahlungsbefehls erkannt werden. BGE 149 III 268 S. 276 Vor diesem Hintergrund ist
davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin die Rückzahlung des gewährten
Darlehensbetrages zuzüglich der Verzugszinsen und der vereinbarten Darlehenszinsen unter
welchem Rechtstitel auch immer forderte. Sowohl der Rückzahlungsanspruch aus dem
Darlehensvertrag als auch der Rückforderungsanspruch gestützt auf Art. 26 Abs. 4 lit. b
BewG entspringen demselben Lebensvorgang, konkret der Gewährung der
Darlehenssumme an die Beschwerdeführerin gestützt auf den (nichtigen) Darlehensvertrag
und die anschliessende Rückforderung derselben durch die Beschwerdegegnerin. Ob dies



gestützt auf einen wirksamen Darlehensvertrag oder gestützt auf einen
bereicherungsrechtlichen Anspruch erfolgt, spielt für die Forderungsidentität keine Rolle.
In beiden Fällen geht es um dieselbe Forderung, namentlich den Anspruch auf Rückzahlung
der aufgrund des Darlehensvertrages vom 23. Oktober 2015 gewährten Darlehenssumme.
Der Streitgegenstand des Aberkennungsverfahrens wurde aufgrund des Rechtsbegehrens
der Aberkennungsklage nicht auf einen vertraglichen Anspruch beschränkt. Vielmehr war
aufgrund des Rechtsbegehrens zu prüfen, ob aufgrund der Gewährung der Darlehenssumme
gestützt auf den (nichtigen) Darlehensvertrag ein Rückforderungsanspruch zugunsten der
Beschwerdegegnerin in der Höhe der in Betreibung gesetzten Forderung bestand. Dies hatte
unter Berücksichtigung des im Aberkennungsverfahren vorgetragenen Lebenssachverhalts
zu erfolgen. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen
legte die Beschwerdeführerin in ihrer Aberkennungsklage sämtliche Umstände dar, welche
die Nichtigkeit des Darlehensvertrages begründeten. Die Vorinstanz hatte daher im Rahmen
des Aberkennungsverfahrens über das Bestehen des fraglichen Rückforderungsanspruchs
unter Berücksichtigung der Umstände des nichtigen Zustandekommens des
Darlehensvertrages zu entscheiden. Demnach hatte sie nach dem Grundsatz von "iura novit
curia" ( Art. 57 ZPO ) das Bestehen des Rückforderungsanspruchs unter sämtlichen
möglichen rechtlichen Entstehungsgründen zu prüfen. In Übereinstimmung damit bejahte
sie den Rückforderungsanspruch gestützt auf Art. 26 Abs. 4 lit. b BewG . Damit wurde
nicht eine andere als die in Betreibung gesetzte Forderung zugesprochen, sondern nur die
Forderung mit einem anderen Rechtsgrund als im Zahlungsbefehl vermerkt, zuerkannt.
Entsprechend wies sie die Aberkennungsklage in diesem Umfang zu Recht ab. BGE 149 III
268 S. 277

E. 4.4
Zusammenfassend ergibt sich, dass im Vorgehen der Vorinstanz keine Verletzung des
Dispositionsgrundsatzes von Art. 58 Abs. 1 ZPO oder von Art. 83 Abs. 2 SchKG erkannt
werden kann.
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